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Gemeinde Nordheim
Landkreis Heilbronn

Allgemeinverfügung
zur Festsetzung von verkaufsoffenen Sonn- und Feiertagen im Jahr 2026

Die Gemeinde Nordheim erlässt aufgrund § 8 Absatz 1 und § 14 Absatz 1 des Gesetzes über die Laden-
öffnung in Baden-Württemberg (LadÖG) vom 14.02.2007 (Gbl. 2007, S. 135) zuletzt geändert durch Ge-
setz vom 28.11.2017 (GBl. S. 631) m.W.v. 08.12.2017, folgende

Allgemeinverfügung

§ 1 Verkaufsoffener Sonntag

(1) In der Gemeinde Nordheim dürfen Verkaufsstellen im Gewerbegebiet „Schafhohle“ am Sonntag, 
19. Juli 2026 anlässlich der Gewerbeschau der Nordheimer Gewerbebetriebe im Gewerbegebiet „Schaf-
hohle“ in der Zeit von 12.00 bis 17.00 Uhr geöffnet sein.

(2) Voraussetzung für die Freigabe des verkaufsoffenen Sonntags nach Absatz 1 ist, dass die Veranstal-
tung „Gewerbeschau“ am Termin als Veranstaltung im Sinne des § 8 LadÖG durchgeführt wird.

§ 2 Schutz der Arbeitnehmer

Die Vorschriften des § 12 LadÖG über den besonderen Schutz der Arbeitnehmer sind zu beachten, ins-
besondere sind dies:

1. Die Beschäftigungsverbote nach dem Jugendarbeitsschutzgesetz und dem Mutterschutzgesetz 
sind einzuhalten.

2. Den Arbeitnehmern ist der nach § 12 Absatz 3 vorgeschriebene Ausgleich zu gewähren.
3. Auf die Verpflichtung zur Zahlung der gesetzlichen und tariflichen Sonntagszuschläge sowie die 

Führung des Verzeichnisses über Beschäftigungs- und Freistellungszeiten nach § 12 Absatz 7 
wird hingewiesen.

§ 3 Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig im Sinne des § 15 Absatz 1 Nr. 1 Buchstabe a des LadÖG handelt, wer den Vorschrif-
ten dieser Allgemeinverfügung zuwiderhandelt.

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 10.000 € geahndet werden.

§ 4 Sofortige Vollziehbarkeit

Aufgrund § 80 Absatz 2 Ziffer 4 der Verwaltungsgerichtsordnung wird hinsichtlich der festgesetzten Öff-
nung der Verkaufsstellen am 19. Juli 2026 die sofortige Vollziehung angeordnet.

§ 5 Bekanntgabe

Diese Allgemeinverfügung gilt am folgenden Tag der ortsüblichen Bekanntmachung gemäß § 41 Landes-
verwaltungsverfahrensgesetz als bekannt gegeben.
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Nordheim, 17.04.2026

Volker Schiek
Bürgermeister

Begründung:

Zu § 1, § 2 und § 3:

Die Festlegung von verkaufsoffenen Sonn- und Feiertagen richtet sich nach § 8 Absatz 1 und 2 des Ge-
setzes über Ladenöffnung in Baden-Württemberg vom 14.02.2007 (LadÖG) zuletzt geändert durch Ge-
setz vom 28.11.2017 (GBl. S. 631) m.W.v. 08.12.2017.

Demnach dürfen aus Anlass von örtlichen Festen, Märkten, Messen oder ähnlichen Veranstaltungen die 
Verkaufsstellen jährlich an höchstens drei Sonn- und Feiertagen geöffnet sein. Die Öffnungszeit darf da-
bei fünf zusammenhängende Stunden nicht überschreiten, muss um 18.00 Uhr enden und soll außer-
halb der Zeiten des Hauptgottesdienstes liegen. Bei der Veranstaltung handelt es sich um örtliche Ge-
werbeschau (Veranstaltung) im Sinn des § 8 LadÖG.

Zuständig für die Festlegung von verkaufsoffenen Sonn- und Feiertagen ist nach § 14 Absatz 1 LadÖG die 
Gemeinde Nordheim.

Zu § 4:

Die Anordnung der sofortigen Vollziehung ist im öffentlichen und privaten Interesse dringend geboten. 
Die Allgemeinverfügung setzt lediglich den Beschluss des Gemeinderates vom 17. April 2026, in dem der 
unter § 1 Absatz 1 genannte Tag als verkaufsoffener Sonntag festgelegt wurde, um. Sowohl die Ge-
schäftsleute als auch die Kunden vertrauen auf die Durchführung des verkaufsoffenen Sonntags am 19. 
Juli 2026. Die Geschäftsleute haben bereits Vorkehrungen für den verkaufsoffenen Sonntag getroffen. Es 
wäre undenkbar, wenn ein eventueller Widerspruch sämtliche Vorkehrungen der Geschäftsleute zunich-
temachen würde. Insofern kann gesagt werden, dass für die Allgemeinheit ein besonderes Interesse an 
der sofortigen Wirksamkeit dieser Allgemeinverfügung besteht.

Zu § 5:

Gemäß § 41 Absatz 4 des Landesverwaltungsverfahrensgesetzes kann bestimmt werden, dass die Allge-
meinverfügung an dem auf die ortsübliche Bekanntmachung folgenden Tag als bekannt gegeben gilt.

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen diese Verfügung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe bei der Gemeinde Nordheim, 
Hauptstraße 26, 74226 Nordheim Widerspruch eingelegt werden. Die Frist wird auch gewahrt durch Ein-
legen des Widerspruchs beim Landratsamt Heilbronn, Lerchenstraße 40, 74072 Heilbronn.

Gegen die Anordnung des sofortigen Vollzugs kann beim Verwaltungsgericht Stuttgart, Augusten-straße 
5, 70178 Stuttgart, ein Antrag auf Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung gestellt werden.


